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Einleitung 
 

Die Umsetzung der Störfallverordnung (12. BImSchV) hat das Ziel Risiken und Gefahren industrieller 

Störfälle für die Öffentlichkeit zu verringern. Umwelt und Nachbarschaft sollen vor Gefahren, die in 

verfahrenstechnischen Anlagen entstehen können,  geschützt werden. 

Auch wenn von unseren Anlagen keinerlei konkrete Gefahr ausgeht, so sind wir dennoch 

angehalten, Sie über Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei eventuellen Störfällen 

zu informieren. 

In unserem Lager werden Heizöl, Dieselkraftstoffe sowie Schmierstoffe eingelagert und umgefüllt. 

 

1. Betreiber und Betriebsbereich 
 

Betreiber:  Weert Ihnen GmbH & Co. KG 

   Schweckendieckplatz 4 

   26721 Emden 

 

Betriebsbereich: Tanklager Emden 

   Zur alten Brikettfabrik 

   26725 Emden 

 

2. Betriebsbereich gemäß StörfallV und Anzeige 
 

Das Tanklager Emden der Weert Ihnen GmbH & Co. KG unterliegt den Vorschriften der Störfall-

Verordnung (StörfallV) und stellt aufgrund der gelagerten Produkte und Produktmengen einen 

Betriebsbereich der unteren Klasse gemäß §1 (1) der StörfallV dar. 

 

Der zuständigen Behörde, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden, wurde die Anzeige nach §7 (1) 

StörfallV und das Konzept zur Verhinderung von Störfällen nach §8 (1) vorgelegt und von dieser 

abgenommen. 

 

3. Tätigkeiten im Betriebsbereich 
 

Die Weert Ihnen GmbH & Co. KG betreibt in Emden ein Tanklager- und Umschlagbetrieb für 

Mineralölprodukte. Die über Straßentankfahrzeuge und Tankschiff angelieferte Ware wird im 

Tanklager zwischengelagert, umgeschlagen und umgefüllt. Die Lagerung erfolgt in Festdachtanks 

und liegenden Behältern. 

Die Anlagen unterliegen dem Anwendungsbereich der StörfallV. Sie werden unter strengen 

Sicherheitsvorkehrungen betrieben. Der überwiegende Teil der Mineralölerzeugnisse ist gemäß der 

Gefahrstoff-Verordnung eingestuft.  
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4. Gefährliche Stoffe im Betriebsbereich und deren wesentliche 

Gefahreneigenschaften 
 

Im Betriebsbereich werden folgende gefährliche Stoffe gelagert und umgeschlagen: 

 

Gasöle (Dieselkraftstoff, Heizöl EL): 

• brennbarer Stoff, schwer entzündbar 

• Dämpfe können mit Luft bei Erhitzen des 
Stoffes über seinen Flammpunkt 
explosive Gemische bilden 

• Bei starker Erwärmung ist der Stoff auch 
ohne Einwirkung einer Zündquelle sehr 
zündwillig (Zündtemp. < 250°C) 

• Feuer, offenes Licht und Rauchen 
meiden, Zündquellen fernhalten 

• Vorsorge gegen elektrostatische 
Aufladung treffen 

• Von dem Stoff gehen akute oder 
chronische Gesundheitsgefahren auch 

• Der Stoff ist wassergefährdend, nicht in 
die Kanalisation gelangen lassen 

  
Entzündbare Flüssigkeit 

  
Akute Toxizität, hautreizende 
Wirkung 

  
Aspirationsgefahr, karzinogene 
Wirkung 

  
Gewässergefährdung 

 

Folgende Auswirkungen sind bei Eintritt eines Störfalles denkbar: 

− Ausbreitung von Schadstoffen über die Luft, zum Beispiel Rauchentwicklung etc. 

− Eindringen von Schadstoffen in den Boden und Grundwasser, z.B. Feststoffe und 

Flüssigkeiten 

− Ausbreitung von Erschütterungen, z.B. durch Explosionen 
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5. Warnung der Bevölkerung und Verhalten bei Störfällen 
 

5.1 Warnung der Bevölkerung 
 

Die Warnung der Bevölkerung erfolgt durch Lautsprecherdurchsagen von Polizei und 

Feuerwehr, sowie durch Durchsagen im Rundfunk. 

Wenn Sie von einem Störfall in Ihrer Nachbarschaft erfahren, so beachten Sie bitte folgende 

Verhaltensregeln:  

  

1. Warnung: Achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr, der 
Polizei oder die Auslösung von Sirenen. 

2. Rundfunk: Schalten Sie das Radio ein 

3. Nachbarn: Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn 

4. Im Freien: Bleiben Sie nicht im Freien und verzichten Sie auf die Benutzung 
von Fahrzeugen 

5. Räume: Suchen Sie Räume über Erdgleiche auf 

6. Fenster: Halten Sie sich im Gebäude auf, schließen Sie Fenster und Türen. 
Schalten Sie alle Lüftungsanlagen aus 

7. Zündquellen: Vermeiden Sie jegliche Zündquellen (Lichtschalterbetätigung, 
offene Feuer, Heizung etc.) 

8. Arzt: Bei gesundheitlicher Beeinträchtigung nehmen Sie Kontakt mit 
dem Hausarzt auf. 

9. Unfallort: Bleiben Sie vom Unfallort fern, halten Sie Straßen und Wege für 
die Einsatzkräfte frei 

10. Polizei/Feuerwehr: Befolgen Sie die Anweisungen 

11. Telefon: Rufen Sie nur im Notfall Polizei, Feuerwehr oder andere Stellen an, 
damit die Telefonleitungen nicht blockiert sind 

12. Entwarnung: Achten Sie auf Entwarnung über Sirenen, Radio oder 
Lautsprecherdurchsagen. 

 

5.2 Sicherheit 
 

Der Tanklager- und Umschlagbetrieb der Weert Ihnen GmbH & Co. KG hat folgende 

sicherheitsrelevanten Vorkehrungen getroffen: 

− für alle relevanten Anlagenteile gibt es Leckage-Auffangwannen und 

Leckanzeigeeinrichtungen 

− Brandfrüherkennungs- und Meldeeinrichtungen 

− Manuelle Feuerlöscheinrichtungen 

− Absperrbares Kanalsystem und Löschwasserrückhaltebereiche 

− Spezielle ausgestellte Be- und Entladestationen 

− Auf dem gesamten Betriebsgelände besteht Rauchverbot 

− Sämtliche Teile der Anlage werden regelmäßig durch den TÜV Nord inspiziert und gewartet 

− Die Betriebsangehörigen werden durch regelmäßige Unterweisungen geschult  
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6. Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und Überwachungsplan 
 

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 (2) StörfallV durch die Überwachungsbehörde fand statt 

am: 10.07.2024 

 

Ausführlichere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und zum Überwachungsplan können 

eingeholt werden bei der Überwachungsbehörde: 

 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden 

Brückstraße 38 

26725 Emden 

Tel: 04921 92 170 

 

7. Hinweis auf weitere Informationen 
 

Weitere Informationen unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange 

nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang von Umweltinformationen 

können eingeholt werden bei der Überwachungsbehörde: 

 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden 

Brückstraße 38 

26725 Emden 

Tel: 04921 92 170 
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